
Beschl.-Nr. 2 

STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs-Niederschrift 

des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 21.04.2020 

Betreff: Corona-Hilfen 
a) Hilfsangebote und Unterstützung für Betriebe und Einzelpersonen 
- Antrag der Fraktion Freie Wähler und Fraktion Landshuter Mitte vom 27.03.2020, 
Nr. 1090 
b) Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für Außenbestuhlung 
- Antrag der Fraktion Freie Wähler und Fraktion Landshuter Mitte vom 27.03.2020, 
Nr. 1091 
c) Einmalige Sonderzahlung für Mitarbeiter des Klinikums und der Stadt Landshut 
- Antrag der Herren Stadträte Rudolf Schnur (CSU) , Bernd Friedrich und Dr. 
Thomas Haslinger (JL-BFL) sowie Prof. Dr. Thomas Küffner und Hans-Peter 
Summer (LM) vom 05.04.2020, Nr. 1094 und Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 06.04.2020, Nr. 1096 

Referent: Dipl.-Betriebswirt (FH) Rupert Aigner 

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend. 

In öffentl icher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen : 

Vom Bericht der Verwaltung zu den Corona-Hilfen wird Kenntnis genommen. 
Der der Sitzungsvorlage beigefügte Vermerk der Stadtkasse vom 7.4.2020 wird zum Be
schluss erhoben. 

Hinsichtlich der Sondernutzungsgebühren soll für die Zeitdauer des Nichtbetriebs der 
Freischankflächen ein Erlass ausgesprochen werden . 

Über die Höhe der beantragten Sonderzahlungen bzw. Prämien soll im Herbst 2020 beraten 
werden. 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss spricht allen beteiligten Berufsgruppen Dank und 
Anerkennung für die Leistungen in der schwierigen Phase der Corona-Pandemie aus. 
Die Anträge Nr. 1090, 1091 , 1094 und 1096 sind damit erledigt. 

Landshut, den 21.04.2020 

STAWlUT 
Al~!~utz 
Oberbürgermeister 



STADT LANDSHUT 
- Stadtkasse/ Steueramt -
Az.: 951-13 

Landshut, den 07.04.2020 . 

Vorlage zur Sitzung des Finanz und Wirtschaftsausschusses am 21.04.2020 

Stundungen, Anpassung von Steuervorauszahlungen, Durchführung von 
Vollstreckungsmaßnahmen mit Festsetzung von Säumniszuschlägen und 
Mahngebühren aufgrund der Corona-Krise 

1. V o r m e r k u n g 

Der Bayerische Städtetags sowie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat und das Bundesministerium der Finanzen haben in entsprechenden 
Rundschreiben Richtlinien für steuerliche und finanzielle Unterstützungsmaßnahmen 
für Betriebe und Unternehmen hin•sichtlich der Auswirkungen der COVID19-Pande-
mie vorgeschlagen. · 
Diese Richtlinien und Empfehlungen sind/ sollen auch von den Kommunen zur Unter
stützung der Betriebe, Unternehmen, Einzelunternehmer und ggf. betroffenen Privat
personen umgesetzt werden~ 

Insbesondere sind für die Umsetzung dieser Richtlinien das Stadtsteueramt und die 
Stadtkasse der Stadt Landshut betroffen. 

II. B e s c h I u I v o r s c h I a g 

Die empfohlenen Unterstützungsmaßnahmen werden auch von der Stadt Landshut, 
Amt für Finanzen, SG Steueramt und Anliegerleistungen und der Stadtkasse, wie 
folgt umgesetzt: 

• Anpassung von Gewerbesteuervorauszahlungen (auf Antrag beim Finanzamt) 

• Befristete, zinsfreie Stundung für Steuern und Abgaben und ohne größeren Prü-
fungsaufwand durch die Behörde 

• Befristete, zinsfreie Stundung für Erschließungs- und Herstellungsbeiträge 

• vorübergehender Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Festsetzung von 
· Säumniszuschlägen und Mahngebühren 

Das Amt für Finanzen, SG-Steueramt und Anliegerleistungen und die Stadtkasse 
werden ermächtigt die in den Beschlussvorschlag empfohlenen Unterstützungsmaß
nahmen bzw. Richtlinien und Empfehlungen für die von der COVID19 Pandemie 
(Corona) Betroffenen, wie oben angegeben, umzusetzen. 

Stadtkasse 
Jugl 


